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Gemäß § 4 NÖ Hundehaltegesetz 

Hundeummeldung 
Marktgemeinde Grafenbach-St. Valentin 

 

Hundehalter*In 

Familienname:  

Vorname:  

Adresse:  

 

Telefonnummer:  

E-Mail-Adresse:  

Beschreibung des Hundes 

Rufname:  

      Nutzhund      Luxushund 1      Hund mit erhöhtem Gefährdungspotential 

Rasse:  

1 Bei der angeführten Kreuzung (Mischling) ist kein Anteil eines Bullterriers, American Staffordshire Terriers, 
Staffordshire Bullterriers, Dogo Argentinos, Pit-Bulls, Bandogs, Rottweilers oder Tosa Inus vorhanden. 

Wurfdatum:  

Farbe:  

Geschlecht:  

Vorbesitzer*Innen: 
(Name und Adresse) 

 

 

 

Mikrochipnummer:  

Hundemarke:  
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Erforderliche Nachweise für ALLE Hunde 

Nachweis der allgemeinen Sachkunde für alle Hunde 

Gemäß § 4 Abs. 2 ff NÖ Hundehaltegesetz ist ein einmaliger dreistündiger Sachkundekurs von 
dem/der Hundehalter*In zu absolvieren → NÖ Hundepass. Der Nachweis gilt auch für weitere 
Hundehaltungen. 

 

 allgemeine Sachkundebestätigung erstmalig anbei 

 allgemeine Sachkundebestätigung bei früherem Hund erbracht 

 allgemeine Sachkundebestätigung wird nachgereicht innerhalb von 6 Monaten / 
     junge Hunde innerhalb von 1 Jahr 

 

Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung 

Gemäß § 4 Abs. 8 NÖ Hundehaltegesetz ist eine Haftpflichtversicherung, lautend auf den Namen des 
Hundehalters/der Hundehalterin, mit einer Mindestversicherungssumme in Höhe von € 725.000,- pro 
Hund für Personen- und Sachschäden abzuschließen. Es besteht weitergehend die Verpflichtung zur 
Aufrechterhaltung des Bestandes dieser Haftpflichtversicherung. 

 

 Haftpflichtversicherung anbei 

 

Versicherung: _______________________________________________________ 

 

 

Polizzennummer: ____________________________________________________ 
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Im Fall des Haltens von Hunden gemäß § 2 NÖ Hundehaltegesetz 

(Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential) 

Beschreibung der Liegenschaft 

Größen- und lagemäßige Beschreibung der Liegenschaft samt ihrer Einfriedungen und des 
Gebäudes, in der der Hund gehalten wird oder gehalten werden soll. 

 

 

 

 

 

 

Nachweis der erweiterten Sachkunde zur Haltung dieser Hunde 

Gemäß § 4 Abs. 6 NÖ Hundehaltegesetz ist die erweiterte Sachkunde mit dem betreffenden Hund 
bei einer speziell geschulten Person im Ausmaß von 10 Stunden (theoretischer Teil und praktischer 
Teil) zu absolvieren. 

 

 erweiterte Sachkundebestätigung anbei 

 erweiterte Sachkundebestätigung wird nachgereicht innerhalb von 6 Monaten / 
     junge Hunde innerhalb von 1 Jahr 

 

 Datenschutz-Hinweis: Ich nehme zur Kenntnis, dass die in diesem Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten zum 

Zwecke der Bearbeitung des Antrages von der Gemeinde gespeichert und verarbeitet werden und an andere Behörden 

weitergegeben werden, sofern es die Bearbeitung des Antrages erfordert. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausnahmslos 

im Rahmen der dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung und dem 

Datenschutz-Anpassungsgesetz in der geltenden Fassung. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift 

 


